	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Arbeiten im Kühlraum 

	Gefahren für den Menschen

	
· Thermische Gefahren (Kälte)
· Absturzgefahr
· Rutschgefahr
· Umgang mit Gefahrstoffen (Kältemittel)
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
· Vor Arbeitsbeginn Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren.
· Der Kühlraum darf nur von unterwiesenen Personen betreten werden.
· Den Kühlraum nur verschließen, wenn sich keine Person im Raum befindet.
· Der Kühlraum muss jederzeit von innen zu öffnen sein.
· Abhängig von den Tätigkeiten, der Temperatur und der Aufenthaltsdauer im Kühlraum ist geeignete PSA (u. a. Kälteschutzkleidung) zu tragen.
· Der ständige Aufenthalt in Räumen mit Temperaturen unter minus 18°C darf max. 1,5 Stunden betragen. Nach 1,5 Stunden Aufenthaltsdauer sind Aufwärmphasen von mind. 30 Minuten außerhalb des Kühlraums durchzuführen. Die gesamte Aufenthaltsdauer im Kühlraum darf 8 Stunden pro Arbeitstag nicht überschreiten.
· Verkehrswege sind eisfrei und trocken zu halten.
· Beim Umgang mit Gefahrstoffen (z. B. Kältemittel) sind die Maßnahmen aus dem Sicherheitsdatenblatt und die Herstellervorgaben zu beachten und umzusetzen.

	

	Verhalten bei Störungen

	
· Bei austretendem Kältemittel ist der Kühlraum sofort zu verlassen.
· Vorgesetzte sofort informieren und Gefahrenbereich kenntlich machen.
· Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.


		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
     
	[image: ]

	
· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112)!
· Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). 
· Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!


	Instandhaltung

	
· Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.
· Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an höher gelegenen technischen Einheiten (z. B. am Verdampfer) dürfen nur von sicheren Arbeitsplätzen aus (z. B. Arbeitsbühne) durchgeführt werden.



	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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